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1 Neue Regelungen durch die Flexi-Rente 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 25.11.2016 grünes Licht für die sog. Flexi-Rente gegeben. Dadurch 

können Arbeitnehmer vom kommenden Jahr an flexibler in die Rente einsteigen, kürzer treten oder länger 

arbeiten. Das Gesetz schafft eine neue Teilrente und ermöglicht sie mit Teilzeitarbeit zu kombinieren.  

Teilzeit ohne Einbußen: Steuerpflichtige, die mit 63 Jahren in Teilrente gehen, dürfen künftig mehr 

hinzuverdienen. Bislang drohten drastische Kürzungen von bis zu 2/3, wenn der Hinzuverdienst mehr als 

450 € im Monat betrug. Ab Juli 2017 können Rentnerinnen und Rentner 6.300 € jährlich anrechnungsfrei 

hinzuverdienen. Darüber liegende Verdienste werden zu 40 % auf die Rente angerechnet.  

Rentner als Minijobber: Minijobber, die bis 450 € im Monat verdienen, sind grundsätzlich 

rentenversicherungspflichtig. Altersvollrentner sind davon ausgenommen und rentenversicherungsfrei. Das 

ändert sich ab 1.1.2017 mit dem Gesetz zur Flexi-Rente. Künftig sind Altersvollrentner, die einer 

Beschäftigung nachgehen, nur noch nach Erreichen der Regelaltersgrenze rentenversicherungsfrei. 

Weiterarbeit soll sich lohnen: Auch das Arbeiten über das normale Rentenalter hinaus soll sich mehr 

lohnen. Wer eine vorgezogene Vollrente bezieht und trotzdem weiterarbeitet, erhöht durch die anhaltende 

Beitragszahlung künftig seinen Rentenanspruch.  

Bessere Absicherung des vorzeitigen Renteneintritts: Versicherte sollen früher und flexibler zusätzliche 

Beiträge in die Rentenkasse einzahlen können, um Rentenabschläge auszugleichen und einen vorzeitigen 

Renteneintritt besser abzusichern.  

Attraktivität für Unternehmer erhöht: Der bisher anfallende gesonderte Arbeitgeberbeitrag zur 

Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und somit 

versicherungsfrei sind, entfällt für 5 Jahre. Darüber hinaus entfällt bei einer Weiterbildungsförderung in 

Betrieben mit weniger als 10 Beschäftigten das Erfordernis einer Kofinanzierung der Weiterbildungskosten 

durch den Arbeitgeber, um den Anreiz für die berufliche Weiterbildung in Kleinstunternehmen zu erhöhen. 

Stärkung des Ehrenamtes: In einer Entschließung fordert der Bundesrat, Aufwandsentschädigungen für 

ehrenamtliche Tätigkeiten grundsätzlich nicht als Einkommen anzurechnen. Ansonsten käme es zu einer 

unzumutbaren Kürzung von vorzeitigen Alters- und Erwerbsminderungsrenten. Zurzeit sorgt noch eine 

Übergangsregelung dafür, dass Aufwandsentschädigungen noch bis zum 30.9.2017 nicht als 

Hinzuverdienst erfasst werden, es sei denn, es liegt eine Zahlung für einen konkreten Verdienstausfall vor. 

2 Fiskus erweitert Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen 

und Handwerkerleistungen 

Das Bundesfinanzministerium überarbeitete sein Anwendungsschreiben vom 9.11.2016 zur 

Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für die 

Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen und erweitert die Möglichkeiten der steuerlichen 

Anerkennung solcher Leistungen. Insbesondere werden zwischenzeitlich ergangene Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs aufgegriffen und entsprechend berücksichtigt. Im Wesentlichen geht es dabei um 

Folgendes:  

 Der Begriff „im Haushalt“ kann künftig auch das angrenzende Grundstück umfassen, sofern die 

haushaltsnahe Dienstleistung oder die Handwerkerleistung dem eigenen Grundstück dienen. Somit 

können z. B. Lohnkosten für den Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen vor dem eigenen 

Grundstück berücksichtigt werden. 

 Hausanschlusskosten an die Ver- und Entsorgungsnetze können unter weiteren Voraussetzungen 

im Rahmen der Steuerermäßigung ebenso begünstigt sein.  
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 Die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion einer Anlage stellt ebenso eine Handwerkerleistung 

wie die Beseitigung eines bereits eingetretenen Schadens oder Maßnahmen zur vorbeugenden 

Schadensabwehr dar. Somit können künftig in allen offenen Fällen z. B. die Dichtheitsprüfungen 

von Abwasserleitungen, Kontrollmaßnahmen des TÜVs bei Fahrstühlen oder auch die Kontrolle 

von Blitzschutzanlagen begünstigt sein. 

 Für ein mit der Betreuungspauschale abgegoltenes Notrufsystem, das innerhalb einer Wohnung im 

Rahmen des „Betreuten Wohnens“ Hilfeleistung rund um die Uhr sicherstellt, kann ebenfalls die 

Steuerermäßigung in Anspruch genommen werden. 

 Auch Tierfreunde, die ihr Haustier zu Hause versorgen und betreuen lassen, werden in Zukunft von 

dem Steuervorteil profitieren, da Tätigkeiten wie das Füttern, die Fellpflege, das Ausführen und die 

sonstige Beschäftigung des Tieres als haushaltsnahe Dienstleistungen anerkannt werden können. 

3 Gartenparty mit Geschäftsfreunden 

Bestimmte Aufwendungen wie z. B. für Jagd oder Fischerei, für Segeljachten oder Motorjachten sowie für 

„ähnliche Zwecke“ und für die hiermit zusammenhängenden Bewirtungen dürfen den Gewinn nicht 

mindern – also nicht als Betriebsausgaben angesetzt werden. 

Unter den Begriff der Aufwendungen für „ähnliche Zwecke“ fallen Aufwendungen, die der sportlichen 

Betätigung, der Unterhaltung von Geschäftsfreunden, der Freizeitgestaltung oder der Repräsentation des 

Steuerpflichtigen dienen. Der Begriff erfasst auch Aufwendungen, die ausschließlich der Unterhaltung und 

Bewirtung der Geschäftsfreunde dienen. 

Betriebsausgaben für die Bewirtung und Unterhaltung von Geschäftsfreunden im Rahmen eines 

Gartenfestes fallen aber nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (BFH) in seiner Entscheidung vom 

13.7.2016 nicht zwingend unter dieses Abzugsverbot. 

Im entschiedenen Fall veranstaltete eine Rechtsanwaltskanzlei in mehreren Jahren sog. „Herrenabende“ 

im Garten des Wohngrundstücks des namensgebenden Partners, bei denen jeweils bis zu 358 Gäste für 

Gesamtkosten zwischen 20.500 € und 22.800 € unterhalten und bewirtet wurden.  

Nach der Entscheidung muss sich – für die Nichtanerkennung der Aufwendungen als Betriebsausgaben – 

aus der Veranstaltung und ihrer Durchführung ergeben, dass Aufwendungen für eine überflüssige und 

unangemessene Unterhaltung und Repräsentation getragen werden. Die bloße Annahme eines 

Eventcharakters reicht hierfür nicht aus, da die unter das Abzugsverbot fallenden Aufwendungen für 

„ähnliche Zwecke“ wie bei den Regelbeispielen „unüblich“ sein müssen. Dies kann aufgrund eines 

besonderen Ortes der Veranstaltung oder der Art und Weise der Unterhaltung der Gäste der Fall sein.  

Der BFH verwies die Sache an das Finanzgericht zurück, das nun prüfen muss, ob sich die Art und 

Durchführung der „Herrenabende“ von „gewöhnlichen Gartenfesten“ abheben und mit der Einladung zu 

einer Segelregatta oder Jagdgesellschaft vergleichbar sind. 

4 Kein Sonderausgabenabzug für selbst getragene Krankheitskosten 

Krankheitskosten, die ein Steuerpflichtiger selbst trägt, sind nicht als Sonderausgaben abziehbar, wenn er 

mit seiner privaten Krankenversicherung einen entsprechenden Selbstbehalt vereinbart. Das entschied der 

Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 1.6.2016. 

In der Praxis wird häufig ein Krankenversicherungsschutz vereinbart, für den aufgrund entsprechender 

Selbstbehalte geringere Versicherungsbeiträge zu zahlen sind. Im vom BFH entschiedenen Fall versuchte 
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ein Steuerpflichtiger daher, die von ihm getragenen krankheitsbedingten Aufwendungen als 

Sonderausgaben anzusetzen. 

Nach Auffassung des BFH stellt die Selbstbeteiligung keine Gegenleistung für die Erlangung des 

Versicherungsschutzes dar. Die selbst getragenen Krankheitskosten können als außergewöhnliche 

Belastungen steuerlich angesetzt werden. Da im Praxisfall aber die Aufwendungen die zumutbare 

Eigenbelastung wegen der Höhe der Einkünfte des Steuerpflichtigen nicht überschritten hätten, kommt ein 

Abzug nicht in Betracht. 

5 Erstattete Krankenversicherungsbeiträge mindern Sonderausgabenabzug 

Der Bundesfinanzhof stellt in 3 Entscheidungen vom 6.7.2016 und 3.8.2016 fest, dass erstattete Beiträge 

zur (privaten) Basiskranken- und Pflegeversicherung mit den in demselben Veranlagungsjahr gezahlten 

Beiträgen verrechnet werden müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob und in welcher Höhe die erstatteten 

Beiträge im Jahr ihrer Zahlung abgezogen werden konnten. 

Nach der Entscheidung muss eine Beitragsverrechnung auch dann vorgenommen werden, wenn die 

erstatteten Beiträge im Jahr ihrer Zahlung nur beschränkt abziehbar waren. An der Verrechnung von 

erstatteten mit gezahlten Sonderausgaben habe sich durch das Bürgerentlastungsgesetz 

Krankenversicherung nichts geändert. Für die Gleichartigkeit der Sonderausgaben als 

Verrechnungsvoraussetzung sind die steuerlichen Auswirkungen nicht zu berücksichtigen. Die Änderung 

der gesetzlichen Rahmenbedingungen führt auch dann zu keinem anderen Ergebnis, wenn aufgrund der 

Neuregelung die Sonderausgaben nicht mehr beschränkt, sondern unbeschränkt abziehbar sind. 

Anmerkung: Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im Rahmen eines Bonusprogramms dem 

Krankenversicherten die von ihm getragenen Kosten für Gesundheitsmaßnahmen, mindern diese 

Zahlungen nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 1.6.2016 nicht die als 

Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. 

6 Beitragsbemessungsgrenzen und Sachbezugswerte 2017 

Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das Versicherungsrecht sowie für 

das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung maßgebenden Grenzen bestimmt. Für das Jahr 

2017 gelten folgende Rechengrößen: 

 Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig, wenn sie im Jahr mehr als 

57.600 € bzw. im Monat mehr als 4.800 € verdienen. 

 Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 52.200 € bzw. von 

monatlich höchstens 4.350 € berechnet. 

 Die Bemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt 76.200 € alte 

Bundesländer (aBL) bzw. 68.400 € neue Bundesländer (nBL) im Jahr. 

 Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 6.350 € (aBL) bzw. 

5.700 € (nBL) monatlich berechnet. 

 Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 2.975 € (aBL)/2.660 € (nBL) monatlich, also 

35.700 € (aBL)/31.920 € (nBL) jährlich festgelegt. 

 Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiterhin bei 450 € monatlich.  

Der Beitragssatz für die Krankenversicherung beträgt weiterhin 14,6 % (zzgl. individueller Zusatzbeitrag je 

nach Krankenkasse). Der Beitragssatz für die Pflegeversicherung erhöht sich um 0,2 Prozentpunkte von 
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2,35 auf 2,55 % und entsprechend bei Kinderlosen, die das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, auf 2,8 

%. Der Rentenversicherungsbeitragssatz bleibt stabil bei 18,7 % und der Beitragssatz für die 

Arbeitslosenversicherung bei 3 %. 

Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur Hälfte vom 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. Erheben die Krankenkassen einen Zusatzbeitrag, ist dieser allein 

vom Arbeitnehmer zu übernehmen. Auch der Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose (0,25 

%) ist vom Arbeitnehmer allein zu tragen. Ausnahmen gelten für das Bundesland Sachsen. Der 

Arbeitnehmer trägt hier 1,775 % (bzw. kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. Lebensjahres 

2,025 %) und der Arbeitgeber 0,775 % des Beitrags zur Pflegeversicherung. 

Sachbezugswerte: Der Wert für Verpflegung erhöht sich ab 2017 von 236 € auf 241 € monatlich 

(Frühstück 51 €, Mittag- und Abendessen je 95 €). Demzufolge beträgt der Wert für ein Mittag- oder 

Abendessen 3,17 € und für ein Frühstück 1,70 €.  

Der Wert für die Unterkunft verbleibt bei 223 €. Bei einer freien Wohnung gilt grundsätzlich der ortsübliche 

Mietpreis. Besonderheiten gelten für die Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt bzw. für Jugendliche und 

Auszubildende und bei Belegung der Unterkunft mit mehreren Beschäftigten. 

7 Erbschaftsteuer des überlebenden Partners einer nicht ehelichen 

Lebensgemeinschaft 

Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 30.8.2016 ist es verfassungsrechtlich nicht zu 

beanstanden, dass der überlebende Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft 

erbschaftsteuerrechtlich nicht wie ein Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner in Steuerklasse I fällt 

und ihm auch kein Freibetrag zusteht. Das Grundgesetz (GG) gebietet keine Gleichbehandlung zwischen 

Ehen und eingetragenen Lebenspartnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz einerseits und 

nicht ehelichen Lebensgemeinschaften andererseits.  

Die erbschaftsteuerrechtliche Ungleichbehandlung von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern war 

mit dem GG unvereinbar, denn eingetragene Lebenspartner wie Ehegatten leben in einer auf Dauer 

angelegten, rechtlich verfestigten Partnerschaft mit rechtlich verbindlicher Verantwortung für den Partner. 

Eine solche rechtlich verfestigte, zur erbschaftsteuerrechtlichen Gleichbehandlung mit Ehegatten und 

eingetragenen Lebenspartnern zwingende Partnerschaft besteht zwischen Partnern einer nicht ehelichen 

Lebensgemeinschaft nicht. Anders als Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und Verwandte in gerader 

Linie sind sie einander auch nicht zum Unterhalt verpflichtet. 

8 Mehr Rechte für Beschäftigte 

Der Bundesrat hat am 25.11.2016 die vom Bundestag bereits beschlossenen Änderungen im 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz gebilligt. So gilt ab dem 1.4.2017 eine Höchstüberlassungsdauer für 

Leiharbeiter. Sie müssen dann nach 18 Monaten fest in einen Betrieb übernommen werden, wenn sie 

weiterhin dort arbeiten sollen. Andernfalls hat der Verleiher sie abzuziehen – es sei denn, die Tarifpartner 

einigen sich im Tarifvertrag auf eine längere Überlassung. 

Außerdem gilt auch in der Leiharbeit künftig der Grundsatz: gleicher Lohn für gleiche Arbeit (Equal Pay). 

Anspruch auf den gleichen Lohn wie die Mitarbeiter aus der Stammbelegschaft haben Ausgeliehene, 

wenn sie 9 Monate in ein- und demselben Entleihbetrieb gearbeitet haben. Auch hier sind über Branchen-

Zusatzverträge Ausnahmen möglich. Die Betroffenen müssen dann stufenweise, spätestens jedoch nach 

15 Monaten das gleiche Arbeitsentgelt bekommen.  
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Der Einsatz von Leiharbeitern als Streikbrecher wird mit dem Gesetz verboten. Allerdings dürfen sie in 

einem bestreikten Betrieb arbeiten, wenn sie keine Tätigkeit von streikenden Beschäftigten ausführen.  

Um zu verhindern, dass Leiharbeit missbräuchlich über Werkverträge verlängert wird, muss eine 

Arbeitnehmerüberlassung künftig offengelegt werden. Indem das Gesetz klar definiert, wer Arbeitnehmer 

ist, entsteht mehr Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von abhängiger und selbstständiger Tätigkeit. 

Darüber hinaus sollen die Betriebsräte über den Einsatz von Leiharbeit und Werkverträgen unterrichtet 

werden.  

9 Unvollständige Lohnbuchhaltung führt zur Schätzung von 

Sozialversicherungsbeiträgen 

Nach dem Sozialgesetzbuch hat der Arbeitgeber für jeden Beschäftigten, getrennt nach Kalenderjahren, 

Entgeltunterlagen in deutscher Sprache zu führen und bis zum Ablauf des auf die letzte Prüfung folgenden 

Kalenderjahres geordnet aufzubewahren. Hat ein Arbeitgeber die Aufzeichnungspflicht nicht 

ordnungsgemäß erfüllt und können dadurch die Versicherungs- oder Beitragspflicht oder die Beitragshöhe 

nicht festgestellt werden, kann der prüfende Träger der Rentenversicherung den Beitrag in der Kranken-, 

Pflege- und Rentenversicherung und zur Arbeitsförderung von der Summe der vom Arbeitgeber gezahlten 

Arbeitsentgelte geltend machen. Soweit der prüfende Träger der Rentenversicherung die Höhe der 

Arbeitsentgelte nicht oder nicht ohne unverhältnismäßig großen Verwaltungsaufwand ermitteln kann, hat 

er diese zu schätzen. 

Eine Korrektur dieser Schätzung kann jedoch erfolgen, wenn nachträglich Versicherungs- oder 

Beitragspflicht bzw. Versicherungsfreiheit festgestellt und die Höhe des Arbeitsentgelts nachgewiesen 

werden. 

Erfolgt dies nicht, hängt die Rechtmäßigkeit der Schätzung (nur) davon ab, ob die Beitragshöhe nicht ohne 

unverhältnismäßig großen Verwaltungsaufwand festgestellt bzw. Arbeitsentgelt einem bestimmten 

Arbeitnehmer zugeordnet werden kann. 

Anmerkung: Der Arbeitgeber, der nicht ordnungsgemäß aufgezeichnet hat, trägt die objektive Beweislast, 

dass statt einer Schätzung der eigentlich richtige Betrag ohne unverhältnismäßigen Aufwand festgestellt 

werden könnte. 

10 Mehr Leistungen der Pflegeversicherung 

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz treten ab dem 1.1.2017 Verbesserungen in den Leistungen der 

Pflegeversicherung für Pflegebedürftige und Pflegepersonen in Kraft. 

Künftig erfolgt eine umfangreichere Erfassung aller relevanten Aspekte der Pflegebedürftigkeit, unabhängig 

davon, ob diese auf körperlichen, psychischen oder kognitiven (die Denkleistung betreffenden) 

Beeinträchtigungen beruhen. 

 

Die bisherigen 3 Pflegestufen werden dabei durch 5 Pflegegrade ersetzt: 

Pflegegrad 1 – geringe Beeinträchtigungen 

Pflegegrad 2 – erhebliche Beeinträchtigungen 

Pflegegrad 3 – schwere Beeinträchtigungen 

Pflegegrad 4 –  schwerste Beeinträchtigungen 

Pflegegrad 5 – Pflegegrad 4 mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung 
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Personen, die bereits Pflegeleistungen erhalten, bekommen diese mindestens in dem bisherigen Umfang 

weiter. Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen werden automatisch von ihrer Pflegestufe in den 

nächsthöheren Pflegegrad übergeleitet. 

Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ändern sich auch die Regelungen zur Renten- und 

Arbeitslosenversicherung von nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen. Hier tritt künftig 

Versicherungspflicht ein, wenn eine Pflegeperson einen oder mehrere Pflegebedürftige 

 mit mindestens Pflegegrad 2, 

 wenigstens 10 Stunden wöchentlich, 

 verteilt auf regelmäßig mindestens 2 Tage in der Woche, 

 in ihrer häuslichen Umgebung pflegt und 

daneben regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig ist. 

Die Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung einer Pflegeperson werden von der Pflegekasse 

bzw. dem privaten Versicherungsunternehmen des Pflegebedürftigen übernommen. 

11 Neue „Düsseldorfer Tabelle“ seit dem 1.1.2017 

In der Düsseldorfer Tabelle werden in Abstimmung mit den Oberlandesgerichten und dem deutschen 

Familiengerichtstag Unterhaltsleitlinien, u. a. Regelsätze für den Kindesunterhalt, festgelegt. Zum 1.1.2017 

wurde die „Düsseldorfer Tabelle“ geändert. Diese Erhöhung des Mindestunterhalts beruht auf einer 

Entscheidung des Gesetzgebers in der „Verordnung zur Festlegung des Mindestunterhalts minderjähriger 

Kinder“ vom 3.12.2015. 

 

Die Regelsätze betragen nun: 

342 € für Kinder von 0 – 5 Jahren, 

393 € für Kinder von 6 – 11 Jahren, 

460 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und 

527 € für Kinder ab 18 Jahren und steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze. 

 

Im Übrigen bleibt die Düsseldorfer Tabelle 2017 gegenüber der Tabelle 2016 unverändert. Dies gilt auch für 

die Anmerkungen zur Tabelle. Der dem Unterhaltschuldner zu belassende Selbstbehalt ändert sich nicht, 

nachdem dieser zum 1.1.2015 angehoben wurde. 

Die gesamte Tabelle befindet sich als PDF-Datei auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf 

unter http://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – Düsseldorfer Tabelle. 

12 Gesetz gegen Steuerbetrug an Ladenkassen nunmehr verabschiedet 

Der Bundesrat stimmte dem „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ in 

seiner Sitzung am 16.12.2016 zu. Damit wird die Wirtschaft verpflichtet, die Umstellung von 

elektronischen Registrierkassen auf ein fälschungssicheres System vorzunehmen. 
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Technische Sicherheitseinrichtungen: Elektronische Aufzeichnungssysteme sind durch technische 

Sicherheitseinrichtung zu schützen. Die elektronischen Grundaufzeichnungen sind einzeln, vollständig, 

richtig, zeitgerecht, geordnet und unveränderbar aufzuzeichnen (Einzelaufzeichnungspflicht) und müssen 

auf einem Speichermedium gesichert und verfügbar gehalten werden. Die Aufzeichnungssysteme sind ab 

2020 durch eine zertifizierte Sicherheitseinrichtung zu schützen, sodass eine Löschung von Umsätzen nicht 

mehr möglich ist. Die technischen Anforderungen definiert und zertifiziert das Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik (BSI). 

Quittungen werden Pflicht: Es wird eine Pflicht zur Ausgabe von Quittungen an die Kunden eingeführt. Aus 

Gründen der Praktikabilität und Zumutbarkeit können sich jedoch Unternehmen, die Waren an eine Vielzahl 

von nicht bekannten Personen verkaufen, von der „Belegausgabepflicht“ – auf Antrag beim Finanzamt – 

befreien lassen. 

Unangemeldete Kassenkontrollen: Ab 2018 wird die sog. Kassen-Nachschau eingeführt. Sie stellt ein 

eigenständiges Verfahren zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte unter anderem im 

Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen mittels elektronischer 

Aufzeichnungssysteme dar. Eine Nachschau erfolgt ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer 

Außenprüfung, um möglichen Steuerbetrug zeitnah aufklären zu können. 

Übergangsfristen für die Wirtschaft: Die neuen Voraussetzungen gelten für alle, die elektronische 

Kassensysteme nutzen. Die Wirtschaft wird bis Ende 2019 verpflichtet, ihre Systeme entsprechend 

umzurüsten. 

Bitte beachten! Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 nahm das Bundesfinanzministerium zur 

Aufbewahrung der mittels Registrierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxametern und 

Wegstreckenzählern erfassten Geschäftsvorfälle Stellung. Danach müssen alle steuerlich relevanten 

Einzeldaten einschließlich der mit einer Registrierkasse erzeugten Rechnungen unveränderbar und 

vollständig aufbewahrt werden. Eine Verdichtung ist ebenso unzulässig wie eine Aufbewahrung 

ausschließlich in ausgedruckter Form. Ab dem 1.1.2017 gilt dann auch die Einzelaufzeichnungspflicht. 

Anmerkung - offene Ladenkasse: Wenn keine Registrierkasse, sondern eine offene Ladenkasse in 

Verbindung mit einem täglichen Zählprotokoll geführt wird, gelten diese Anforderungen nicht. Eine „Flucht“ 

in die offene Ladenkasse ist jedoch nur bedingt eine Überlegung, denn die Anforderungen an eine 

ordnungsgemäße Kassenführung sind auch beim Einsatz von offenen Ladenkassen grundsätzlich zu 

beachten. Prinzipiell ist auch bei einer offenen Ladenkasse die Aufzeichnung eines jeden einzelnen 

Handelsgeschäftes mit ausreichender Bezeichnung des Geschäftsvorfalls erforderlich. Nur wenn Waren 

von geringem Wert an eine unbestimmte Vielzahl nicht feststellbarer Personen verkauft werden, muss die 

Pflicht zur Einzelaufzeichnung nicht erfüllt werden. 

Schätzungen drohen: Entsprechen die Kassen nicht den Anforderungen der Finanzverwaltung, drohen 

Schätzungen, die i. d. R. nicht zugunsten der Steuerpflichtigen ausfallen, bis hin zur Einleitung von 

Steuerstrafverfahren. 

Sanktionierung von Verstößen: Verstöße sollen mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € geahndet werden 

können. Das gilt ab dem 1.1.2020. 

Besondere Übergangsfrist: Wurden Registrierkassen nach dem 25.11.2010 und vor dem 1.1.2020 

angeschafft, die den Anforderungen des BMF-Schreibens vom 26.11.2010 entsprechen und die 

bauartbedingt nicht aufrüstbar sind, sodass sie die neuen Anforderungen der Abgabenordnung nicht 

erfüllen, dürfen diese längstens bis zum 31.12.2022 weiter verwendet werden. 

Bitte bei Fragen unverzüglich auf uns zu kommen – dieses Thema ist wirklich brisant. 
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13 Aufwendungen für die Erneuerung einer Einbauküche bei Vermietung 

Der Bundesfinanzhof hatte in der Vergangenheit die Auffassung vertreten, dass die in einer Einbauküche 

verbaute Spüle als Gebäudebestandteil anzusehen ist und dass dies auch für den Küchenherd gilt. Danach 

waren Aufwendungen für die Erneuerung dieser Gegenstände als Erhaltungsaufwand bei Vermietung und 

Verpachtung steuerlich sofort abziehbar. 

Nunmehr macht er in seiner Entscheidung vom 3.8.2016 eine Kehrtwende und geht davon aus, dass Spüle 

und Kochherd keine unselbstständigen Gebäudebestandteile mehr sind. Er begründet dies mit der 

geänderten Ausstattungspraxis. Danach sind die einzelnen Elemente einer Einbauküche ein eigenständiges 

und zudem einheitliches Wirtschaftsgut mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren. 

Die Aufwendungen für die komplette Erneuerung einer Einbauküche (Spüle, Herd, Einbaumöbel und 

Elektrogeräte) in eine vermietete Immobilie sind daher nicht sofort als Werbungskosten bei den Einkünften 

aus Vermietung und Verpachtung abziehbar, sondern nur im Wege der Abschreibung (über 10 Jahre) 

steuerlich zu berücksichtigen. 

14 Arbeitszimmer mit Büromöbeln und Küchenzeile steuerlich nicht 

anzuerkennen 

Die steuerliche Anerkennung von sog. „häuslichen Arbeitszimmern“ wird häufig verworfen, wenn 

bestimmte Mindestanforderungen nicht erfüllt sind. So hatte sich der Bundesfinanzhof in seiner 

Entscheidung vom 8.9.2016 erneut mit dem Thema zu befassen. 

In dem entschiedenen Fall nutzte ein Steuerpflichtiger einen Teil der Wohnung mit offenem Wohn- und 

Küchenbereich auch als „Arbeitszimmer“. Dafür setzte er in seiner  Gewinnermittlung die anteilige Miete 

und Nebenkosten für den von ihm als Büro genutzten Bereich als Betriebsausgaben zum Abzug an. Das 

Finanzamt und dem folgend das Finanzgericht erkannten diese Aufwendungen nicht als Betriebsausgaben 

an. Dem folgte auch der Bundesfinanzhof. 

Aufwendungen für einen in die häusliche Sphäre eingebundenen Raum, der sowohl zur Erzielung von 

Einnahmen als auch zu privaten Wohnzwecken eingerichtet ist und entsprechend genutzt wird, können 

nach der Entscheidung weder insgesamt noch anteilig als Betriebsausgaben berücksichtigt werden. 

15 Rückabwicklung von Beteiligungen an sog. „Schrottimmobilien“ 

Die Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 6.9.2016 sind für zahlreiche Anleger von Bedeutung, 

die sich an geschlossenen Immobilienfonds beteiligt und in der Folge von Schadensersatzprozessen wegen 

Prospekthaftung von der Beteiligung wieder getrennt haben. Darin stellt er fest, dass Zahlungen bei der 

Rückabwicklung von Immobilienfonds mit „Schrottimmobilien“ in ein steuerpflichtiges Veräußerungsentgelt 

und eine nicht steuerbare Entschädigungsleistung aufteilbar sind. 

In den entschiedenen Fällen hatten sich die Steuerpflichtigen an geschlossenen Immobilienfonds beteiligt, 

die nicht werthaltige Immobilien enthielten und die zugesagten Erträge nicht erwirtschaften konnten. Das 

betroffene Kreditinstitut bot aufgrund diverser Klagen den Beteiligten an, die Beteiligungen wieder 

zurückzunehmen, wenn sie ihre Schadensersatzklagen verwerfen und auf die Geltendmachung weiterer 

Ansprüche verzichteten. Die Steuerpflichtigen machten von dem Angebot Gebrauch und erhielten für die 

Übertragung ihres Anteils jeweils eine als „Kaufpreis“ bezeichnete Zahlung. Die Finanzämter gingen jeweils 

von steuerbaren Veräußerungsgewinnen aus. 

Der BFH sieht das anders. Zwar handele es sich bei den Rückerwerben der Beteiligungen um private 

Veräußerungsgeschäfte. Die gezahlten Beträge sind aber auch für andere Verpflichtungen, nämlich 

zugleich als Entgelt für den Verzicht auf Schadensersatzansprüche aus deliktischer und vertraglicher 
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Haftung und die Rücknahme der Schadensersatzklagen, gezahlt worden. Insoweit müsse das Entgelt 

aufgeteilt werden. 

16 Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung 

Der Bundesfinanzhof übernimmt mit seiner Entscheidung vom 20.10.2016 die Auffassung des 

Europäischen Gerichtshofs aus dessen Urteil vom 15.9.2016, wonach die Berichtigung einer Rechnung des 

Unternehmers für eine von ihm erbrachte Leistung auf den Zeitpunkt der ursprünglichen 

Rechnungsausstellung zurückwirkt. Mit dieser Entscheidung gibt er seine bisherige Rechtsprechung auf 

und richtet sich damit gleichzeitig gegen die derzeitige Auffassung der Finanzverwaltung. 

Sie ist für Unternehmer, die trotz formaler Rechnungsmängel den Vorsteuerabzug aus bezogenen 

Leistungen in Anspruch nehmen, von großer Bedeutung. Sie hatten bislang bei späteren Beanstandungen 

– z. B. nach einer Betriebsprüfung – selbst im Fall einer Rechnungsberichtigung Steuernachzahlungen für 

das Jahr des ursprünglich in Anspruch genommenen Vorsteuerabzugs zu leisten. Die Steuernachzahlung 

war zudem im Rahmen der sog. Vollverzinsung mit 6 % jährlich zu verzinsen. Beides entfällt nunmehr. 

Im entschiedenen Fall hatte eine Steuerpflichtige den Vorsteuerabzug aus Rechnungen eines 

Rechtsanwalts in Anspruch genommen, die nur auf einen nicht näher bezeichneten „Beratervertrag“ Bezug 

nahmen. Weitere Rechnungen hatte ihr eine Unternehmensberatung ohne weitere Erläuterung für 

„allgemeine wirtschaftliche Beratung“ und „zusätzliche betriebswirtschaftliche Beratung“ erteilt. Das 

Finanzamt ging davon aus, dass die Rechnungen keine „ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung“ 

enthielten. 

Anmerkung: Damit der Rechnungsberichtigung Rückwirkung zukommt, muss das Ausgangsdokument 

allerdings über bestimmte Mindestangaben verfügen (die im entschiedenen Fall vorlagen). Die 

Berichtigung kann zudem bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht 

erfolgen. 

17 Kapitalausstattung von GmbHs wird verbessert 

Der Bundesrat hat am 16.12.2016 dem „Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der steuerlichen 

Verlustverrechnung bei Körperschaften“ zugestimmt. Damit werden die Rahmenbedingungen für die 

Kapitalausstattung von GmbHs verbessert. Vor allem junge Unternehmen mit innovativen 

Geschäftsmodellen werden – durch Verbesserung ihrer Finanzierungsmöglichkeiten – profitieren. 

Seit 2008 ist die Nutzung von Verlustvorträgen nach einem Gesellschafterwechsel (Mantelkauf) 

eingeschränkt. Künftig wird die steuerliche Verrechnung von Verlusten bei Körperschaften neu 

ausgerichtet. Unternehmen, die für ihre Finanzierung auf die Neuaufnahme oder den Wechsel von 

Anteilseignern angewiesen sind, können jetzt nicht genutzte Verluste bei Anteilserwerben unter 

bestimmten Voraussetzungen (sog. schädlicher Beteiligungserwerb) auf Antrag weiterhin steuerlich 

berücksichtigen, sofern sie denselben Geschäftsbetrieb nach einem Anteilseignerwechsel fortführen. 

Inwieweit ein Geschäftsbetrieb unverändert bleibt, wird nach qualitativen Merkmalen beurteilt. Diese sind 

insbesondere die angebotenen Dienstleistungen oder Produkte, der Kunden- und Lieferantenkreis, die 

bedienten Märkte und die Qualifikation der Arbeitnehmer. Damit ein fortführungsgebundener Verlustvortrag 

erhalten bleibt, muss ein seit der Gründung oder seit mindestens 3 Jahren bestehender Geschäftsbetrieb 

unverändert bestehen bleiben: 

 Er darf demnach nicht ruhend gestellt werden, 

 nicht einer andersartigen Zweckbestimmung zugeführt und 
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 kein zusätzlicher Geschäftsbetrieb aufgenommen werden, 

 die Körperschaft darf sich nicht an einer Mitunternehmerschaft beteiligen, 

 die Körperschaft darf kein Organträger werden und 

 in die Körperschaft dürfen keine Wirtschaftsgüter unterhalb des gemeinen Wertes eingebracht 

werden. 

Das Gesetz tritt rückwirkend zum 1.1.2016 in Kraft. Der Antrag kann erstmals für nach dem 31.12.2015 

erfolgende Beteiligungserwerbe gestellt werden. 

18 Steuerliche Behandlung betrieblich und beruflich veranlasster 

 Auslandsreisen ab 1.1.2017 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat mit Schreiben vom 14.12.2016 die Pauschbeträge für 

Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich und betrieblich veranlasste 

Auslandsdienstreisen ab 1.1.2017 bekannt gemacht. Diese können auf der Internetseite des BMF unter: 

http://www.bundesfinanzministerium.de und dort unter Service -> BMF-Schreiben gefunden werden. 

Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbetrag, für 

nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag 

maßgebend. 

Bitte beachten! Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der 

Arbeitgebererstattung anwendbar. Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen 

Übernachtungskosten maßgebend; dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug. 

19 Fahrverbot bei allen Straftaten 

Das Bundeskabinett hat am 21.12.2016 den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs, 

des Jugendgerichtsgesetzes, der Strafprozessordnung und weiterer Gesetze beschlossen. Damit sollen 

Gerichte künftig ein Fahrverbot als Nebenstrafe bei allen Straftaten verhängen können. 

Außerdem sollen Anliegen der Länder zu einzelnen Aspekten des Strafverfahrens wie z. B. verschärfte 

Strafbarkeit organisierter Formen von Schwarzarbeit, die Einschränkung des Richtervorbehalts bei der 

Blutprobenentnahme im Zusammenhang mit Straßenverkehrsdelikten und die Erleichterung der 

Strafzurückstellung bei betäubungsmittelabhängigen Mehrfachtätern umgesetzt werden. 

 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

20 In eigener Sache ... 

haben wir eine schöne Nachricht:  

Frau Ewa Leszkiewicz verstärkt unser Team seit dem 01.02.2017. Sie ist telefonisch erreichbar unter der 

Nummer 02325/5855-58 und per Fax unter 02325/5855-38; die Email-Adresse ist 

ewa.leszkiewicz@steuerberatung-hartwig.de . 

Und da ja auch der Rosenmontag naht, möchte ich an dieser Stelle daraufhin weisen, dass die Kanzlei am 

27.02.2017 geschlossen bleibt.  

mailto:ewa.leszkiewicz@steuerberatung-hartwig.de
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Dienstag sind wir dann wie gewohnt zu den üblichen Zeiten für Sie mit Rat und Tat da. Bis bald und liebe 

Grüße, schöne Faschingstage – und es nicht zu bunt treiben. Wir auch nicht – aber ein bisschen Spaß darf 

und muss auch sein. Sonst ist das Leben nicht mehr lebenswert. 

 

 

Christine Hartwig StBin  


